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Texte du Praesidium Amendement proposé

Stellt der Rat auf Vorschlag der Kommission

einstimmig fest, dass Maßnahmen zur Körper-

schaftssteuer die Zusammenarbeit zwischen den

Behörden oder die Bekämpfung der Steuerhin-

terziehung betreffen, erlässt er mit qualifizierter

Mehrheit ein Gesetz oder Rahmengesetz über

diese Maßnahmen, soweit sie für das Funktionie-

ren des Binnenmarkts und die Vermeidung von

Wettbewerbsverzerrungen notwendig sind.

Das betreffende Gesetz oder Rahmengesetz wird

nach Anhörung des Europäischen Parlaments

und des Wirtschafts- und Sozialausschusses er-

lassen.

(1) Durch Europäische Gesetze oder Rah-

mengesetze des Rates werden Maßnah-

men zur Harmonisierung der Rechts-

vorschriften über die Körperschaftsteu-

er festgelegt, soweit diese Harmonisierung

für das Funktionieren des Binnenmarkts

und die Vermeidung von Wettbewerbsver-

zerrungen notwendig ist.

Das betreffende Gesetz oder Rahmenge-

setz wird nach Anhörung des Europäischen

Parlaments und des Wirtschafts- und Sozi-

alausschusses einstimmig erlassen.

(2) Stellt der Rat auf Vorschlag der Kom-

mission einstimmig fest, dass Maßnah-

men nach Absatz 1 die Zusammenarbeit

zwischen den Behörden oder die Be-

kämpfung der Steuerhinterziehung

betreffen, beschließt er abweichend von

Absatz 1 mit qualifizierter Mehrheit,

wenn er das betreffende Gesetz oder

Rahmengesetz über diese Maßnahmen

erlässt.



Begründung:

Dieser Artikel sollte zur besseren Verständlichkeit dem Artikel III-59 nachgebildet werden.


